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Das Klimaschutzgesetz benötigt ergänzende Indikatoren, um Fortschritte frühzeitig zu erkennen und dabei die 
Ausrichtung von Maßnahmen auf Klimaneutralität sicherzustellen
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ZITAT

„Das Monitoring im Klimaschutzgesetz greift noch zu kurz: Der Übergang zur Klima­

neutralität kann besser gelingen, wenn Frühindikatoren ergänzt würden, die Fortschritte 

und Mängel sichtbar machen.“ 

 

— Karsten Neuhoff —

AUF EINEN BLICK

Ein wirksames Klimaschutzgesetz braucht 
Frühindikatoren
Von Daniela Fietze, Mats Kröger, Thorsten Müller und Karsten Neuhoff

•	 Klimaschutzgesetz sieht bisher nur Monitoring von Emissionen vor – so werden fehlende 
Fortschritte nur verzögert erkannt und transformative Maßnahmen verkannt

•	 Zusätzliche Frühindikatoren könnten Management der Klimawende verbessern und 
Unsicherheiten für Wirtschaft reduzieren

•	 Frühindikatoren würden das Klimaschutzgesetz sinnvoll ergänzen und Regierungshandeln besser 
nachvollziehbar machen

•	 Dies wäre auch im Sinne des Bundesverfassungsgerichts, demzufolge Gesetzgeber frühzeitig 
Planungssicherheit und Entwicklungsdruck hin zur Klimaneutralität erzeugen müsse

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klima-

schutzgesetz sowie die Verpflichtung zum Erreichen von 

Klimaneutralität stellen neue Anforderungen an die Politik. 

Die Weichen für eine klimaneutrale Gesellschaft müssen jetzt 

gestellt werden. Die derzeit im Klimaschutzgesetz vorgesehe-

nen Monitoringinstrumente sind jedoch nicht ausreichend, um 

zu erkennen, ob die Politikinstrumente und Programme die 

intendierte Wirkung entfalten. Denn Treibhausgasreduktionen 

auf Sektorebene, die aktuell die alleinige Zielgröße darstellen, 

sind mit Unsicherheiten behaftet. Zudem erlauben sie es erst 

mit Verzögerung Fortschritte zu erkennen, und sie bilden die 

den konkreten Emissionsminderungen vorgelagerten transfor-

mativen Maßnahmen nur unzureichend ab. Um diese Defizite 

auszuräumen, sollte das Klimaschutzgesetz durch Frühindi-

katoren ergänzt werden. Auf diese Weise könnte durch eine 

verbreiterte Informationsgrundlage eine bessere Umsetzung 

von Energie- und Klimapolitikmaßnahmen ermöglicht werden.

In den vergangenen Jahren hat sich ein Paradigmenwechsel 
in der Klimapolitik vollzogen. Innerhalb weniger Jahre ist 
aus einer Debatte über die Notwendigkeit von Klimaschutz 
eine Debatte über die richtigen Maßnahmen hin zur Klima-
neutralität geworden. Befeuert wurde diese Diskussion auch 
durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
März 2021.1 Darin wurde das Klimaschutzgesetz als teilweise 
verfassungswidrig eingestuft und die Bundesregierung zu 
Nachbesserungen verpflichtet, um die Freiheitsrechte jün-
gerer Generationen zu schützen. Laut Bundesverfassungs-
gericht fehlten in dem Gesetz ausreichende Vorgaben für 
die Minderung der Emissionen ab 2031.

Diese Debatte schlägt sich auch in den Programmen der Par-
teien für die Bundestagswahl 2021 nieder (Tabelle 1). War 
2017 nur bei den Grünen und der SPD das Konzept der „Kli­
maneutralität“ sporadisch im Wahlprogramm erwähnt, ist 
es jetzt in allen Programmen der im Bundestag vertretenen 
Parteien außer dem der AfD zu finden. Auch nennen alle 
Parteien mit Ausnahme der AfD einen konkreten Zeitho-
rizont für das Erreichen der Klimaneutralität, sei es 2035 2, 
2040 3, 2045 4,5 oder 2050 6. Die Ausgestaltung des Weges hin 
zur Klimaneutralität wird eine der wichtigsten Aufgaben der 
neuen Bundesregierung sein.

Mit dem Klimaschutzgesetz von 2019 7 hat der Gesetzgeber 
bereits einen wichtigen Schritt zu einer Konkretisierung 
des Wegs hin zur Klimaneutralität unternommen. Die Ein-
führung konkreter Minderungsziele in den verschiedenen 

1	 BVerfG, Beschluss vom 24. März 2021, Az.: 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 

1 BvR 288/20 (online verfügbar, abgerufen am 15. September 2021. Dies gilt auch für alle anderen 

Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2	 Die Linke (2021): Zeit zu handeln! Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit, Wahl-

programm (online verfügbar).

3	 Bündnis ’90/Die Grünen (2021): Deutschland. Alles ist drin, Wahlprogramm (online verfügbar).

4	 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (2021): Aus Respekt vor deiner Zukunft, Wahlpro-

gramm (online verfügbar).

5	 Christdemokratische Union Deutschland und Christlich-Soziale Union Deutschland (2021): Das 

Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland, Wahlpro-

gramm (online verfügbar).

6	 Freie Demokratische Partei (2021): Nie gab es mehr zu tun, Wahlprogramm (online verfügbar).

7	 Bundes-Klimaschutzgesetz (2019): Fassung vom 12. Dezember 2019, BGBl. I, 2513.

Ein wirksames Klimaschutzgesetz braucht 
Frühindikatoren
Von Daniela Fietze, Mats Kröger, Thorsten Müller und Karsten Neuhoff

KLIMASCHUTZGESETZ

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINKE_Wahlprogramm_zur_Bundestagswahl_2021.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-08/FDP_BTW2021_Wahlprogramm.pdf
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Sektoren der Wirtschaft soll Klimaschutz messbar machen 
und eine Überprüfung des Fortschritts ermöglichen. Aller-
dings ist der Blick auf sektorale Emissionsminderungen 
allein nicht ausreichend, um eine Steuerung und Erfolgs-
kontrolle in der Klimapolitik zu erreichen.

Daher sollten die Minderungsziele durch weitere Indikatoren 
ergänzt werden und so die Klimaschutzziele konkretisieren, 
einen Kontrollmechanismus für den Erfolg des Regierungs-
handelns stärken und regulatorische Risiken für Unterneh-
men sowie BürgerInnen reduzieren. Durch diese zusätzli-
chen Indikatoren würde sich ein effektiveres Management 
der Klimawende verwirklichen lassen. Eine solche Reform 
des Klimaschutzgesetzes würde auch zur Freiheitssiche-
rung künftiger Generationen im Sinne des Bundesverfas-
sungsgerichts beitragen.

Bundesverfassungsgericht: Gesetzgeber muss 
den Übergang zur Klimaneutralität frühzeitig 
anleiten

Mit Beschluss vom 24. März 2021 hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass das Klimaschutzgesetz des 
Bundes aus dem Jahr 2019 teilweise verfassungswidrig ist.8 
Zur Begründung hieß es, das Gesetz leiste nicht genug, um 
den verfassungsrechtlich notwendigen Übergang zur Klima-
neutralität anzuleiten.

Das Grundgesetz beinhalte in Gestalt von Artikel 20a GG9 
ein Klimaschutzgebot, das mittelfristig auch zur Klimaneu-
tralität verpflichte: Denn Klimaschutz bedeute vor allem die 
„Einhaltung einer Temperaturschwelle, bei der die durch 

8	 Konkret: § 3 Absatz 1 Satz 2, § 4 Absatz 1 Satz 3 i. V. m. Anlage 2 KSG a. F., vgl. dazu Thorsten 

Müller, Daniela Fietze und Hannah Scheuing (2021): Rechtliche Stellungnahme zur Anhörung des 

Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit des deutschen Bundestages am 

21. Juni 2021, 4 f. (online verfügbar).

9	 Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Le-

bensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzge-

bung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtspre-

chung.

Menschen verursachte Erwärmung der Erde angehalten wer-
den soll“.10 Seien diese Grenzen der Erderwärmung erreicht, 
verpflichte das Klimaschutzgebot dazu, Treibhausgasemis-
sionen auf ein „für die Treibhausgaskonzentration in der 
Erdatmosphäre neutrales Maß“ zu begrenzen – also zur 
Klimaneutralität.

Den Übergang zu einer klimaneutralen Welt müsse der 
Gesetzgeber so gestalten, dass auch nachfolgenden Gene-
rationen nennenswerte Freiräume verbleiben („intertempo-
rale Freiheitssicherung“). Emissionsminderungslasten dürf-
ten nicht einseitig in die Zukunft verlagert werden, andern-
falls seien künftig schwerwiegende Freiheitseinbußen zu 
erwarten.

Daraus leitet das Gericht Pflichten für den Gesetzgeber ab: 
Dieser muss den Übergang zur Klimaneutralität in allen 
Lebensbereichen frühzeitig ein- und anleiten. Er muss ein 
Maß an Planungssicherheit und Entwicklungsdruck erzeu-
gen, das gesellschaftliche und technologische Entwicklungs-
prozesse in Richtung klimaneutraler Verhaltensalternati-
ven anstößt. Dabei erkennt das Gericht an, dass „(t)echni-
sche Entwicklung und Verhaltensinnovation insoweit nicht 
genau […] vorhersehbar“ sind. Verfassungsrechtlich ist es 
daher geboten, Entscheidungen fortlaufend zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzusteuern.11 Damit ist der Rahmen 
für Verbesserungen des Klimaschutzgesetzes gesteckt. Nun 
geht es darum, ihn bestmöglich auszufüllen.

Minderungsziele auf Sektorebene sind nicht 
ausreichend, um Klimaneutralität zu erreichen

Bisher sind sektorale Minderungsziele das zentrale Moni-
toringinstrument des Klimaschutzgesetzes zur Überprü-
fung und Steuerung klimapolitischer Maßnahmen. Diese 
beschreiben den Pfad, auf dem Deutschland seine Emis-
sionen gegenüber dem Basisjahr 1990 reduzieren will, um 
das Ziel eines Rückgangs der Emissionen um 65 Prozent im 
Jahr 2030 und Klimaneutralität im Jahr 2045 zu erreichen. 
Sie sind in den sechs Sektoren „Energiewirtschaft“, „Indus-
trie“, „Verkehr“, „Gebäude“, „Landwirtschaft“ und „Abfall-
wirtschaft/Sonstiges“ die zentralen Indikatoren zur Steue-
rung und Kontrolle der klimapolitisch relevanten Maßnah-
men.12 Die sektoralen Minderungsziele für die Jahre 2023 bis 
2030 wurden nach dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts bereits im Mai 2021 nachgeschärft.13

Auf Basis der Emissionsdaten des Umweltbundesamtes 
überprüft der Expertenrat für Klimafragen jährlich, inwieweit 
die Ziele bereits erreicht wurden.14 Verfehlt einer der Sek-
toren die angestrebten Minderungen, muss das zuständige 

10	 Die in folgenden Absätzen erscheinenden Zitate stammen allesamt aus dem o.g. Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichts.

11	 Vgl. Müller, Fietze und Scheuing (2021), a. a. O., 9.

12	 Vgl. Anlage 2 zu § 4 KSG.

13	 Vgl. Müller, Fietze und Scheuing (2021), a. a. O., 10.

14	 § 12 Absatz 1 KSG.

Tabelle 1

Zahl der Nennungen des Wortes „klimaneutral/
CO2-neutral/treibhausgasneutral“ in den 
Wahlprogrammen der Bundestagsparteien

 2017 2021 Zieljahr1 für Klimaneutralität (Programm 2021)

CDU 0 18 2045

SPD 3 20 2045

Grüne 3 60 2040

Linke 0 32 2035

FDP 0 5 2050

AfD 0 0 –

1 � Die Zieljahre sind nicht zwingend als Forderungen der Parteien genannt, sondern kommen in 
einigen Fällen in der Beschreibung des Handlungsrahmens vor.

Quelle: Bundestagsprogramme der Parteien.

© DIW Berlin 2021

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-843404
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Bundesministerium ein Sofortprogramm vorlegen, das die 
Einhaltung der Emissionsmengen des Sektors für die fol-
genden Jahre sicherstellt.15

Das Klimaschutzgesetz geht mit der Definition der Reduk-
tionspfade für die Sektoren einen wichtigen Schritt hin zu 
einer Konkretisierung des allgemeinen Ziels der Klimaneu
tralität. Doch die im Gesetz vorgesehenen Indikatoren wei-
sen erhebliche Defizite auf, die im Folgenden diskutiert 
werden.

Verlässliche sektorale Emissionsdaten sind nur mit 
Zeitverzug verfügbar

Ein Problem des Klimaschutzgesetzes ist, dass zum Zeit-
punkt der Berichterstattung durch das Umweltbundesamt – 
der 15. März des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres16 – 
nur vorläufige Emissionsdaten vorliegen.17 Die Erfahrungen 
mit der Berichterstattung nach der UN-Klimarahmenkon-
vention (UNFCCC) lassen darauf schließen, dass diese vor-
läufigen Daten im weiteren Verlauf noch korrigiert werden.18

15	 § 8 Absatz 1 KSG.

16	 § 5 Absatz 1 KSG.

17	 Die vollständigen und offiziellen Daten veröffentlicht das UBA jeweils im zweiten auf das Be-

richtsjahr folgenden Jahr (online verfügbar).

18	 Da die Berichte auf umfassenden Datensätzen der allgemeinen Statistik beruhen, zu denen 

oftmals erst im dritten Quartal die endgültigen Zahlen für das Vorjahr vorliegen, müssen im ersten 

Quartal in vielen Bereichen noch Schätzwerte verwendet werden. Die EU-Governance-Verordnung 

(VO (EU) 2018/1999) sieht in Artikel 26 Absatz 3 allerdings vor, dass die Mitgliedstaaten ab 2023 

bis zum 15. März eines Jahres „endgültige Daten ihrer Treibhausgasinventare“ an die EU-Kommis-

sion übermitteln müssen. In welchem Umfang dafür das statistische Meldewesen angepasst wer-

den muss und kann, ist allerdings noch offen.

Beispielsweise lagen die durchschnittlichen jährlichen Kor-
rekturen zwischen den Vorjahresschätzungen und den fina-
len Emissionsdaten im Bereich der Landwirtschaft zwischen 
2010 und 2018 bei 3,4 Prozent und im Bereich der Abfall-
wirtschaft bei 11,3 Prozent.19 Die Korrekturen resultieren 
daraus, dass Statistiken für einige Teilbereiche der Wirt-
schaft erst verzögert verfügbar sind und daher auf die Vor-
jahresschätzung, basierend zum Beispiel auf Aktivitätsdaten, 
zurückgegriffen wird. Außerdem besteht eine Unsicherheit 
bei der Erfassung der Emissionen in einigen Bereichen wie 
beispielsweise bei den Methanemissionen in der Abfallwirt-
schaft.20 Im Falle der Klimaziele für das Jahr 2020 haben diese 
Ungenauigkeiten dazu geführt, dass es im Landwirtschafts- 
und Abfallwirtschaftssektor nicht möglich war, eindeutig zu 
bestimmen, ob die Klimaziele erreicht wurden oder nicht.21 
Während im Verkehrssektor das Emissionsziel vermeintlich 
erreicht und im Gebäudesektor verfehlt wurde, besteht eine 
Restwahrscheinlichkeit von jeweils mehr als fünf Prozent 
des gegenteiligen Ergebnisses (Abbildung 1).

Sondereffekte reduzieren Aussagekraft über 
klimapolitische Fortschritte

Zudem ist die kurzfristige Aussagekraft der Emissionsda-
ten über klimapolitische Fortschritte begrenzt, da die Emis-
sionsminderungen, die auf die Klimapolitik zurückzufüh-
ren sind, durch konjunkturelle Effekte oder externe Schocks 
überlagert werden.

Die Emissionsänderungen sind insbesondere auf Sektor
ebene des Klimaschutzgesetzes sehr volatil (Abbildung 2). 
Im Bereich der Industrie schlagen sich die Schwankungen 
der konjunkturellen Entwicklung sehr stark nieder,22 wie die 
negativen Emissionsentwicklungen in den Jahren 2009 und 
2020, aber auch der „Recovery“-Effekt im Jahr 2010 zeigen. 
Im Bereich der Energiewirtschaft sind sowohl wirtschaftliche 
Entwicklungen und fluktuierende Produktionsmengen der 
erneuerbaren Energien als auch Änderungen in den Prei-
sen fossiler Energieträger zu erkennen.23 Im Gebäudebe­
reich schließlich sind die starken Schwankungen vor allem 
durch die wechselnden Witterungsbedingungen zwischen 
den Jahren zu erklären.24 Im Verkehrssektor zeigt sich im 
Jahr 2020 besonders stark die Auswirkung der Corona-Be-
schränkungen.

19	 Expertenrat für Klimafragen (2021): Bericht zur Vorjahresschätzung der deutschen Treibhaus-

gasemissionen für das Jahr 2020, 9 (online verfügbar).

20	 Expertenrat für Klimafragen (2021), a. a. O., 9.

21	 In seiner Bewertung der Emissionsminderungen kommt der Expertenrat zum Schluss, dass 

das Minderungsziel im Falle der Sektoren „Gebäude“, „Verkehr“, „Abfallwirtschaft“ und „Landwirt-

schaft“ innerhalb des 95-Prozent-Konfidenzintervalls liegt. In Anbetracht dieser relativ großen 

Unsicherheiten kommt der Expertenrat im Bereich der Landwirtschaft und Abfallwirtschaft zum 

Ergebnis, dass ein Erreichen der Ziele in diesen Sektoren „ebenso wahrscheinlich wie nicht wahr-

scheinlich“ sei. Obwohl die Ziele nach der Vorjahresschätzung erreicht wurden, ist es also durch-

aus möglich, dass die Emissionsmenge nach der Korrektur doch noch über dem Zielwert liegt (Ex-

pertenrat für Klimafragen, a.a.O, 10 ff. und 69).

22	 Umweltbundesamt (2021): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten 

Nationen und dem Kyoto-Protokoll 2021 – Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhaus

gasinventar 1990–2019, 142 (online verfügbar).

23	 Expertenrat für Klimafragen (2021), a. a. O., 74.

24	 Bundesumweltministerium (2021): Klimaschutz in Zahlen, 40 (online verfügbar).

Abbildung 1

Unsicherheiten bei Schätzung der Emissionen im März
Emissionen des Jahres 2020 in Megatonnen CO2e
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Anmerkung: Die waagerechten Linien stellen jeweils das 95-Prozent-Konfidenzintervall dar. 

Quelle: Expertenrat für Klimafragen, a.a.O., 56.

© DIW Berlin 2021

In vielen Sektoren liegt das Minderungsziel innerhalb des möglichen Schätzfehlers.

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/treibhausgasemissionen-sinken-2020-um-87-prozent
https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2021/04/210415_Bericht_Expertenrat_Klimafragen_2021-2.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/berichterstattung-unter-der-klimarahmenkonvention-6
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_zahlen_2021_bf.pdf
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Abbildung 2

Volatilität der Emissionsdaten
Änderung der Emissionen zum Vorjahr in Prozent
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Quellen: Umweltbundesamt; eigene Berechnungen.
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In vielen Sektoren schwanken die Entwicklungen der Treibhausgasemissionen stark zwischen den Jahren.
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der Pfad zur Klimaneutralität in den einzelnen Teilsekto-
ren nicht definiert wird, und so nicht zu Koordination und 
Verlässlichkeit für Investoren beiträgt.

Fokus auf direkte Emissionsminderungen erfasst 
transformative Maßnahmen nicht

Nicht alle sinnvollen klimapolitischen Maßnahmen haben 
eine direkte Minderung der Emissionen zur Folge. In vielen 
Fällen muss zunächst die Infrastruktur aufgebaut oder erwei-
tert werden, um so die notwendigen Rahmenbedingungen 
für signifikante Emissionsminderungen herzustellen. Dies 
ist beispielsweise bei der Bereitstellung von Wasserstoffnet-
zen, Speicherkapazitäten oder dem Aufbau einer Ladeinfra-
struktur für E-Mobilität der Fall. Der Fortschritt dieser vorbe-
reitenden, transformativen Maßnahmen wird von dem bis-
herigen Monitoringsystem nicht erfasst. Das könnte dazu 
führen, dass kurzfristige Minderungsschritte politisch prio-
risiert werden. Dies ist insbesondere dort problematisch, wo 
die kurzfristigen Maßnahmen nicht mit dem Langfristziel 
einer klimaneutralen Gesellschaft im Einklang stehen. Bei-
spielsweise lassen sich im Gebäudebereich durch einfache 
Sanierungen kurzfristig Treibhausgasemissionen reduzie-
ren, jedoch werden dann später erneute tiefergehende Sanie-
rungen notwendig. Dies ist daher mit Blick auf Klimaneu-
tralität kein sinnvoller Schritt. Es braucht also zusätzliche 
Indikatoren, mit denen die Qualität der umgesetzten Maß-
nahmen und damit der Fortschritt hin zur Klimaneutrali-
tät bewertet werden kann.

Diese Volatilität reduziert die Aussagekraft der Sektormin-
derungsziele als Monitoringinstrument. Das zeigt sich auch 
in der Debatte um das Erreichen der Klimaziele im vergan-
genen Jahr. Diese wurden unter anderem durch den wirt-
schaftlichen Abschwung infolge der Corona-Pandemie, einen 
milden Winter und überdurchschnittlich hohe Winderträge 
erreicht.25 Durch den Wegfall dieser Effekte wird bereits jetzt 
prognostiziert, dass die Klimaziele für 2021 für die Sektoren 
Verkehr, Gebäude und Industrie verfehlt werden, so dass 
Sofortprogramme erforderlich scheinen.26 Es liegt also nahe, 
dass die schon im vergangenen Jahr notwendigen Sofort-
programme nur durch die Sondereffekte verzögert wurden.

Aggregation auf Sektorebene verhindert 
Planungssicherheit und Zurechenbarkeit

Im aktuellen Klimaschutzgesetz werden Minderungsziele 
für die Gesamtemissionen jedes Sektors definiert. Dadurch 
wird aktuell nicht betrachtet, welche Emissionsminderun-
gen durch verschiedene Aktivitäten innerhalb der Sekto-
ren erreicht wurden und in welchen der Teilsektoren Fort-
schritte gemacht wurden. So könnten Fortschritte in einem 
Teilsektor fehlende Fortschritte in einem anderen Teilsektor 
verdecken. Diese Aggregation führt außerdem dazu, dass 

25	 Umweltbundesamt (2021): Treibhausgasemissionen sinken 2020 um 8,7 Prozent. Pressemittei-

lung (online verfügbar).

26	 Agora Energiewende (2021): Deutschland steht 2021 vor dem höchsten Anstieg der Treibhaus-

gasemissionen seit 1990 (online verfügbar).

Tabelle 2

Beispiele für mögliche Indikatoren

Energiewirtschaft Industrie Verkehr Bauwesen

1
Anteil Wind-/Solar-/Geothermie an der Strom-
produktion A, B

Anteil an klimaneutraler Produktion bei ver-
schiedenen Grundstoffen A, D, E Anzahl Ladestationen für E-Mobilität C, D Sanierungsrate, differenziert nach Tiefe D, E, F, G

2
Kapazität zum Speichern und zur Last
verschiebung D

Anteil an hochwertigem Recycling bei verschie-
denen Grundstoffen A, H

Anteil klimaneutraler Antriebstechnologien, 
differenziert nach Transportmittel A, B, C, F, G

Wärmeverbrauch pro Quadratmeter in Neu-
bauten A

3
Flexibilität, die zu Netzengpassmanagement 
beitragen kann (GW)

Materialintensität H Fahrgastentwicklung/ Kapazitäten des öffentli-
chen Personennahverkehrs B, E

Anteil klimaneutraler Wärmeversorgung an 
Neuinstallationen A

4
Transportkapazität für (grünen) Wasserstoff 
(Tonnenkilometer) D

Energieintensität der Industrie außerhalb von 
Grundstoffen

Kapazität des Schienennetzes für Güterverkehr 
und Personenverkehr E Stromverbrauch pro Haushalt (ohne Wärme)

5 Stromnetzausbau (Kilometer) B, D … Anzahl innerdeutscher Flüge A Einsatz an CO2/energieintensiven Materialien 
pro Quadratmeter Neubaufläche A

6 … … …  …

Anmerkungen: Kennzahlen werden in ähnlicher Form bereits genutzt bzw. vorgeschlagen in folgenden Berichten: A: IEA Net Zero 2050 Roadmap, B: Energiewendemonitoring, C: Nationale Energie- 
und Klimapläne, D: Ecologic & IDDRI (2021), E: Agora Energiewende (2021), F: Oliver Sartor (2016), G: Europäische Kommission (2020), H: OECD (2020). 

A  IEA (2021): Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector (online verfügbar). 

B  BMWi (2021): 8. Monitoring-Bericht (online verfügbar).

C  BMWi (2020): Nationaler Energie- und Klimaplan (online verfügbar). 

D  Matthias Duwe et al. (2021): Measuring Progress towards Climate Neutrality (online verfügbar).

E  Agora Energiewende (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045 (online verfügbar).

F  Oliver Sartor (2016): Key indicators for tracking 2030 strategies towards decarbonisation in the EU. IDDRI Working Paper (online verfügbar).

G  Europäische Kommission (2020): Impact assessment: Stepping up Europe’s 2030 climate ambition. SWD/2020/176 final (online verfügbar).

H  OECD (2020): Environment at a Glance (online verfügbar).

Quelle: Eigene Darstellung.

© DIW Berlin 2021

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/treibhausgasemissionen-sinken-2020-um-87-prozent
https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/deutschland-steht-2021-vor-dem-hoechsten-anstieg-der-treibhausgasemissionen-seit-1990/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/achter-monitoring-bericht-energie-der-zukunft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html
https://www.ecologic.eu/de/18153
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/working-paper/key-indicators-tracking-2030-strategies-towards
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
https://www.oecd.org/env/environment-at-a-glance-19964064.htm
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Die verzögerte Wirkung klimapolitisch sinnvoller Maßnah-
men auf Emissionsminderungen bedeutet außerdem, dass 
eine reine Steuerung über sektorale Treibhausgasausstöße 
der Regierung nicht erlaubt, Fehlentwicklungen frühzeitig 
zu erkennen und rechtzeitig nachzusteuern. Vielmehr wer-
den Fehlentwicklungen meist erst dann offensichtlich und 
erhalten die notwendige politische Aufmerksamkeit, wenn 
die Minderungsziele verfehlt werden.

Welche Frühindikatoren könnten ins 
Klimaschutzgesetz aufgenommen werden?

Um die aufgezeigten Defizite des Monitoringsystems zu 
adressieren, sollten ergänzende Frühindikatoren ins Klima-
schutzgesetz aufgenommen werden. Bei diesen Frühindika-
toren handelt es sich um Kennzahlen, die Zwischenschritte 
und vorbereitende Maßnahmen der Transition zur Klima-
neutralität abbilden. Bei der Auswahl der Indikatoren sollte 
berücksichtigt werden, dass sie wesentliche Entwicklungen 
auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft erfassen 
und so bereits frühzeitig Aufschluss über den Fortschritt der 
Klimapolitik geben. Ein ähnlicher Vorschlag wurde kürzlich 
von Duwe et al. (2021) gemacht, die in ihrem Report ein Indi-
katorensystem für den Wandel hin zur Klimaneutralität ent-
wickeln, das die verschiedenen strukturellen Transforma
tionen erfassen soll.27

Die nun folgenden Indikatoren sollen als Beispiel dafür die-
nen, wie Indikatoren in den vier Sektoren mit den höchs-
ten Emissionen Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und 
Gebäude aussehen könnten (Tabelle 2). So soll gezeigt wer-
den, wie bereits eine kleine Anzahl relevanter Indikatoren 
ein besseres Verständnis für den aktuellen Stand der Trans-
formation im jeweiligen Sektor schaffen kann.

Die aufgeführten Frühindikatoren werden schon in vielen 
Studien, Gesetzen und Diskursen genutzt. Für das Klima-
schutzgesetz sollten sie so gewählt werden, dass sie sowohl 
konsistent mit dem Ziel der Klimaneutralität sind und 
zugleich die Ziele abbilden, die sich aus dem politischen 
Diskurs ergeben, so dass die Indikatoren gesellschaftlich 
und politisch verankert sind.

Für die Energiewirtschaft werden drei große Herausforderun-
gen diskutiert: die Steigerung der Produktion erneuerbarer 
Energien, die Bereitstellung von zeitlicher Flexibilität und 
der Ausbau von Transportkapazitäten für Strom und Wasser-
stoff. Diese werden durch die Indikatoren abgedeckt, indem 
der „Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion“ 
die Steigerung der Produktionskapazität beschreibt. Gleich-
zeitig können die „Kapazität zum Speichern und zur Last-
verschiebung“ sowie die „Flexibilität, die zu Netzengpass
management beitragen kann,“ als Indikatoren für die 
Erschließung der Flexibilitätspotentiale genutzt werden. 
Schließlich bilden die „Transportkapazität für Wasserstoff“ 

27	 Vgl. Matthias Duwe et al. (2021): Measuring progress towards climate neutrality. Ecologic Insti-

tute. (online vefügbar).

sowie der „Stromnetzausbau“ den Ausbau der Transportin-
frastruktur ab.

Für den Bereich der Industrie bestehen zentrale Herausfor-
derungen in der Produktion klimaneutraler Grundstoffe, der 
effizienten Wahl und Nutzung von Materialien und der Errich-
tung einer Kreislaufwirtschaft zur Reduktion von Ressour-
cen und Energieverbrauch. Der Indikator „Anteil klimaneut-
raler Produktionsprozesse“ bildet die Umsetzung der klima-
neutralen Grundstoffindustrie für verschiedene Materialien 
ab. Dazu bilden die beiden Indikatoren „Anteil an hochwer-
tigem Recycling“ und „Materialintensität “ den Fortschritt bei 
Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz ab. Mit dem Indi-
kator zur Energieintensität werden Effizienzsteigerungen der 
nicht Grundstoffe produzierenden Industrie erfasst.

Im Verkehrssektor werden schließlich separate Indikatoren 
für die verschiedenen Teilsektoren gebraucht. So schla-
gen wir Indikatoren für die Bereiche Individualmobilität 
(„Ladeinfrastruktur für E-Mobilität“ und „Anteil klimaneu-
traler Antriebstechnologien, differenziert nach Transport-
mittel“), Schienenverkehr und ÖPNV („Fahrgastentwicklung 
und Kapazitäten ÖPNV“ und „Kapazität des Schienennetzes 
für Güterverkehr und Personenverkehr“) vor. Die „Anzahl 
innerdeutscher Flüge“ bildet die Verlagerung des Flugver-
kehrs hin zu anderen Verkehrsträgern ab.

Im Gebäudesektor bestehen große Herausforderungen in 
der Reduktion des Energieverbrauchs durch Wärmedäm-
mung, der Nutzung und Erschließung erneuerbarer Ener-
gien und der Reduktion von Emissionen, die durch Bau-
maßnahmen verursacht werden. Für die Reduktion des 
Verbrauchs sind die „Sanierungsrate“ im Bestand und der 
„Wärmeverbrauch pro Quadratmeter in Neubauten“ wichtige 
Indikatoren. Durch den Indikator „Anteil der Gebäude mit 
klimaneutraler Wärmeversorgung“ können Fortschritte bei-
spielsweise bei der Nutzung von Wärmepumpen oder Fern-
wärme gemessen werden. Der Indikator „Stromverbrauch 
pro Haushalt“ bildet die Reduktion des Energieverbrauchs 
in anderen Bereichen ab. Schließlich ist der Einsatz von 
CO2-intensiven Materialien im Neubau eine wichtige Kenn-
größe für den Fortschritt der Klimaneutralität im Bausektor.

Welche Konsequenzen sollte eine Verfehlung der 
Indikatoren haben?

Sind Frühindikatoren im Klimaschutzgesetz verankert, stellt 
sich die Frage, ob und wenn ja welche Konsequenzen eine 
Verfehlung der Indikatoren haben soll.

Dabei sind grundsätzlich mehrere Varianten denkbar: So 
könnte eine Verfehlung nicht gesondert sanktioniert wer-
den, sondern lediglich verwendet werden, um die Sofort-
programme nach § 8 KSG möglichst passgenau zu erstellen.

Soll eine Indikatorenverfehlung Konsequenzen haben, so 
könnte sie eine Stellungnahme- oder Begründungspflicht 
auslösen, etwa des für den jeweiligen Sektor zuständigen 
Ministeriums oder der Bundesregierung. Weitergehend 

https://www.ecologic.eu/de/18153
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könnten MinisterInnen oder die Bundesregierung verpflich-
tet werden, innerhalb eines klar definierten Zeitraums Maß-
nahmen zu erarbeiten, mit denen die Lücke geschlossen 
werden soll. Ein noch einmal weitergehendes Instrument 
wäre ein gesetzlicher Automatismus. Das heißt, im Falle 
einer Verfehlung würden bestimmte, bereits im Vorfeld 
vom Gesetzgeber festgelegte Maßnahmen ohne weitere Zwi-
schenschritte in Kraft treten.28

Zwischen diesen Varianten müsste für jeden Indikator – 
beziehungsweise seine Verfehlung – eine Auswahl getrof-
fen werden. Dabei spricht aus unserer Sicht einiges dage-
gen, gesetzliche Automatismen zu verankern: Es wird eine 
Vielzahl an Indikatoren geben. Die Aufgabe, für jeden dieser 
Indikatoren im Vorfeld eine spezifische Gegenmaßnahme zu 
finden und festzulegen, dürfte das Auswahlverfahren deut-
lich verkomplizieren und in die Länge ziehen. Häufig wird 
es auch eine Vielzahl an möglichen Reaktionen auf eine Ver-
fehlung geben. In diesem Fall würde eine gesetzgeberische 
Vorfestlegung Potenzial verschenken, zielgenau und effizi-
ent nachzusteuern. Es wäre daher sinnvoll, an Indikatoren-
verfehlungen – analog zur Verfehlung von Sektorminde-
rungszielen – eine Verpflichtung der Exekutive zum Tätig-
werden anzuknüpfen. Wird die Exekutive nicht tätig – etwa, 
weil sie der Ansicht ist, der Indikatorenverfehlung besser im 
Rahmen des Sofortprogramms nach § 8 KSG entgegentre-
ten zu können –, so muss sie dies begründen.

Frühindikatoren bieten eine Vielzahl von 
Vorteilen

Durch die Einführung von Frühindikatoren werden die Stra-
tegien für den Übergang zur Klimaneutralität greifbar und 
besser umsetzbar.29 Damit können die oben identifizierten 
Defizite adressiert werden und zugleich weitere Vorteile 
erreicht werden.

Frühindikatoren erlauben ein besseres 
Management der Klimawende

Durch eine Operationalisierung der Klimaschutzziele ent-
steht ein Frühwarnsystem, mit dem die Bundesregierung 
frühzeitig überprüfen kann, ob die Ziele erreicht werden. 
Falls dies nicht der Fall ist, kann sie rechtzeitig gegensteu-
ern. Zugleich kann sie damit auch politische Verantwortung 
für Fortschritte noch innerhalb des Zeitrahmens von Legis-
laturperioden übernehmen. Im Klimaschutzgesetz ist diese 
Funktion bereits angelegt: Die Regierung muss bei Nichter-
reichung der sektorspezifischen Minderungsziele ein Sofort-
programm auflegen. Durch die zusätzliche Betrachtung von 
Frühindikatoren kann besser erkannt werden, ob solch ein 
Programm notwendig ist und wie es auszurichten ist.

28	 Vgl. etwa den Vorschlag der Agora Energiewende zur Nachsteuerung mittels CO2-Preis-Auto-

matismus, Agora Energiewende: Sechs Eckpunkte für eine Reform. des Klimaschutzgesetzes (on-

line verfügbar, zuletzt abgerufen am 24. September 2021), 14 f.

29	 Zur Wirkung von Frühindikatoren vgl. etwa James Cust (2009): Using intermediate indicators: 

lessons for climate Policy, Climate Policy, 9(5), 450–463.

Frühindikatoren reduzieren Unsicherheiten für die 
Privatwirtschaft

Die zusätzlichen Indikatoren schaffen eine größere Klarheit 
für die Wirtschaft, indem sie definieren, in welchem Zeitrah-
men die Regierung mit einer klimaneutralen Produktion in 
den jeweiligen Teilsektoren rechnet. Dies gibt den Unterneh-
men zusätzliche Orientierung, die sie brauchen, um in eine 
Transformation ihrer Produktionsanlagen zu investieren.

Frühindikatoren machen Regierungshandeln 
nachvollziehbar

Die zusätzlichen Frühindikatoren erlauben darüber hinaus, 
dass das Regierungshandeln von Wissenschaft, Medien und 
Zivilgesellschaft nachvollzogen werden kann. Die Debatte 
um das mögliche Verfehlen des Ziels von 65 Prozent erneu-
erbaren Stroms bis 2030 zeigt, wie konkretere klimapoliti-
sche Ambitionen eine öffentliche Kontrolle der Maßnahmen 
und einen Handlungsdruck für die Regierenden herbeifüh-
ren können.30 Die konkrete Formulierung der Frühindikato-
ren, zum Beispiel als energetische Sanierungsrate, Ausbau-
ziel für Windenergie oder Kapazität des ÖPNV, unterstützt 
darüber hinaus einen gesellschaftlichen Diskurs über das 
Tempo und die Ausrichtung der notwendigen Maßnahmen 
und damit auch deren Akzeptanz.

Risiken von Frühindikatoren können durch 
Ausgestaltung minimiert werden

Eine Einführung von Frühindikatoren birgt auch gewisse 
Risiken, die aber durch die Ausgestaltung der Indikatoren 
minimiert werden können.

Erstens besteht das Risiko, sich durch eine zu hohe Spezifi-
tät zu früh auf eine Technologie festzulegen und so andere, 
effizientere Entwicklungen zu behindern. Innerhalb eines 
Sektors sollten Indikatoren daher so definiert werden, dass 
sie verschiedene technologische Lösungen offenlassen, wenn 
über diese noch Uneinigkeit besteht.

Zweitens besteht das Risiko, dass die Konkretisierung zu 
einem ineffizienten Reduktionspfad führt, da Emissionsmin-
derungen nicht zunächst in den Bereichen mit den gering
sten Vermeidungskosten vorgenommen werden. Um Kli-
maneutralität bereits deutlich vor 2050 zu erreichen, muss 
jedoch in allen Teilsektoren parallel der Übergang zu kli-
maneutralen Technologien gelingen, so dass dieses Risiko 
weniger schwer wiegt.

Drittens besteht das Risiko der Inkonsistenz des Indikato-
rensets sowohl zwischen den Sektoren als auch mit dem 
übergeordneten Ziel der Klimaneutralität. Um einen realis-
tischen Pfad zur Klimaneutralität zu beschreiben, sollten die 
Indikatoren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

30	 Siehe Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (2020): Deutschland verfehlt 

das 65-Prozent-Ziel voraussichtlich (online verfügbar); oder Agora Energiewende (2020): Wie die 

Ökostromlücke gestopft werden kann (online verfügbar).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY4ILt9ZfzAhU0gP0HHQi8DAQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fstatic.agora-energiewende.de%2Ffileadmin%2FProjekte%2F2021%2F2021_04_KNDE45%2FA-EW_212_Eckpunkte-Klimaschutzgesetz-2021_WEB_01.pdf&usg=AOvVaw0QcJZWAZxvQvQTu7G5wO4F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY4ILt9ZfzAhU0gP0HHQi8DAQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fstatic.agora-energiewende.de%2Ffileadmin%2FProjekte%2F2021%2F2021_04_KNDE45%2FA-EW_212_Eckpunkte-Klimaschutzgesetz-2021_WEB_01.pdf&usg=AOvVaw0QcJZWAZxvQvQTu7G5wO4F
https://www.ewi.uni-koeln.de/de/aktuelles/ee-ziel-2030/
https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/wie-die-oekostromluecke-gestopft-werden-kann/
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und Szenarien basieren. Für die sektorübergreifende Koordi-
nierung eignet sich beispielsweise ein Kabinettsausschuss, 
wie er an anderer Stelle diskutiert wurde31 und wie er unter 
der aktuellen Bundesregierung mit dem sogenannten Kli-
makabinett32 besteht.

Viertens besteht das Risiko, dass durch zu viele Indikato-
ren die Relevanz einzelner Indikatoren und der zugrunde 
liegenden Politikmaßnahmen infrage gestellt wird. Deswe-
gen sollten die sektoriellen Emissionsziele jeweils nur mit 
wenigen, gut kommunizierbaren Indikatoren ergänzt wer-
den. Dabei sollten jedoch möglichst alle großen Aufgaben 
des Übergangs zur Klimaneutralität abgedeckt werden. Es 
muss also eine Abwägung zwischen der Klarheit der Ziele 
und ihrer Vollständigkeit getroffen werden.

Frühindikatoren gewährleisten ein „Mehr“ an 
intertemporaler Freiheitssicherung

Verfassungsrechtlich ist die Einführung von Frühindika-
toren ins Klimaschutzgesetz zwar nicht zwingend – der 
Gesetzgeber hat einen großen Spielraum bei der Gestaltung 
von Gesetzen. Eine Einführung würde allerdings ganz im 
Sinne der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts 
wirken, wenn dieses die Erzeugung von „Planungssicher-
heit und Entwicklungsdruck“ hin zu klimaneutralen Ver-
haltensweisen fordert. Denn Indikatoren, die unterschied-
liche Teilbereiche innerhalb der einzelnen Sektoren in den 
Blick nehmen, machen auch den in den Sektoren aktiven 

31	 Heiner Lüpke und Karsten Neuhoff (2019) Ausgestaltung des deutschen Klimaschutzgesetzes: 

Grundlage für eine bessere Governance-Struktur. DIW Wochenbericht Nr. 5, 75–81 (online verfüg-

bar).

32	 Bundesregierung (2021): Klimakabinett berät CO2-Bepreisung, (online verfügbar).

Unternehmen und Individuen deutlich, an welchen Stellen 
Handlungsdruck besteht.

Schlussfolgerung: Frühindikatoren stellen eine 
sinnvolle Weiterentwicklung der staatlichen 
Klimaschutz-Governance dar

Dieser Wochenbericht kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Klimaschutzgesetz durch Frühindikatoren ergänzt wer-
den sollte. Dies würde die Leistungsfähigkeit des zentra-
len Regelungsbausteins der deutschen Klimaschutz-Go-
vernance verbessern. Denn das bisherige Kontroll- und 
Steuerungssystem, also die nachgelagerte Kontrolle über 
Sektorminderungsziele, weist erhebliche Defizite auf. Es 
ist mit Unsicherheiten behaftet und erkennt Fortschritte 
erst mit Verzögerung. Zudem überlagern Sondereffekte 
wie zum Beispiel die wirtschaftlichen Entwicklungen mög-
liche klimapolitische Fortschritte oder Misserfolge. Der 
Fokus auf Emissionsminderungen kann darüber hinaus 
dazu führen, dass transformative Maßnahmen wie der Auf-
bau einer klimaneutralen Infrastruktur, die nicht zu einer 
unmittelbaren Emissionsminderung führen, vernachläs-
sigt werden. Ausdifferenzierte Frühindikatoren würden 
die abstrakten Sektorminderungsziele operationalisieren 
und dazu beitragen, Defizite des bisherigen Systems aus-
zuräumen. So erlauben sie ein besseres Management der 
Transformation zur Klimaneutralität.

Entscheidend für die Wirksamkeit und die Akzeptanz der 
Frühindikatoren wird ihre Auswahl und Ausgestaltung sein. 
Wird deutlich, dass Indikatoren korrigiert oder weiterent-
wickelt werden müssen, sollte dies in klar definierten Pro-
zessen unter Beteiligung von Wissenschaft, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft geschehen. So kann der Spagat zwischen 
dem Mehr an Vorhersehbarkeit für Politik und Wirtschaft 
einerseits und der Offenheit für neue technische und gesell-
schaftliche Entwicklungen anderseits gemeistert werden.
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1.	 Herr Neuhoff, das Bundesverfassungsgericht hat Nach-

besserungen beim Klimaschutzgesetz gefordert. Wo liegt 

im Kern das Problem? Das Bundesverfassungsgericht hat 

angemahnt, dass zu viele der Emissionsminderungen in 

die Zukunft verschoben werden, dass dadurch heute junge 

Menschen stärker betroffen sind und so ihre Freiheitsrechte 

unverhältnismäßig beschränkt werden. Deswegen hat es 

der Bundesregierung die Aufgabe gesetzt, frühzeitigere 

Maßnahmen einzuleiten.

2.	 Die im Klimaschutzgesetz definierten Emissions

minderungen werden in einem jährlichen Monito-

ringprozess überprüft. Wie hoch ist die Aussagekraft 

dieses Monitorings? Die Minderungsziele werden für die 

Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, 

Landwirtschaft und Abfallwirtschaft festgelegt und jährlich 

vom Expertenrat für Klimafragen auf Basis von Daten des 

Bundesumweltamtes überprüft. Allerdings liegen endgültige 

Daten zu Emissionen auf Sektorebene nur verzögert vor und 

beinhalten oftmals Sondereffekte. Misst man zum Beispiel 

die Emissionen des Verkehrssektors im letzten Jahr, stellt 

man fest, dass sie gesunken sind. Aber der Grund waren 

nicht die Klimaschutzmaßnahmen, sondern ein Sonderef-

fekt, in diesem Falle Corona. Das Gleiche gilt für sinkende 

Heizemissionen in einem besonders warmen Jahr. Das heißt, 

das Emissionsvolumen allein sagt kurzfristig nicht viel über 

erfolgreichen Klimaschutz aus. Insofern sind diese Indika-

toren für sich gesehen unzureichend für ein gutes Manage-

ment der Klimawende.

3.	 Was könnte getan werden, um dem Problem zu begeg

nen? Wir brauchen ergänzende Indikatoren für das Manage-

ment der Maßnahmen. Zum Beispiel wäre es im Industrie

bereich notwendig zu definieren, wie viel klimaneutrale 

Produktion von Grundstoffen wir in den nächsten fünf bis 15 

Jahren haben wollen, um dann dafür auch die Infrastruktur 

aufbauen zu können und die entsprechenden Rahmenbe-

dingungen zu schaffen. Für das Monitoring wäre es hilfreich, 

zum Beispiel einen Indikator für einen klimaneutralen 

Produktionsprozess oder einen Indikator für hochwertiges 

Recycling zu haben.

4.	 Wie kann ich mir einen solchen Indikator vorstellen? 

Ein Indikator wäre zum Beispiel, welcher Anteil der Häuser 

in Deutschland jedes Jahr umfassend saniert wird. Zurzeit 

wird ein Prozent saniert und vielleicht wäre ein Ziel eine 

Sanierungsrate von fünf Prozent pro Jahr. Dann würde also 

gemessen, welcher Anteil der deutschen Gebäude saniert 

wurde und ob der Zielwert dieses Indikators erreicht wurde 

oder nicht.

5.	 Wie zeitnah kann anhand solcher Indikatoren festgestellt 

werden, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet? 

Wie bisher sollte im März jeden Jahres getestet und berich-

tet werden, wo man steht. Die Frühindikatoren zeigen dann 

direkt auf, ob ausreichend viele Gebäude energetisch saniert 

wurden. So kann, wenn nötig, die Politik sofort nachsteuern. 

6.	 Welche Vorteile sind damit verbunden? Ich kann nur das 

managen, was ich messe. Die Messung und die Information 

darüber sind wichtig für eine gute Umsetzung von Politik-

maßnahmen. Das heißt, man kann das Management der 

Klimawende verbessern, wenn man weiß, welche Indikato-

ren man hat und wie die Entwicklung verläuft. Erstens führt 

das zu mehr Klarheit für die Privatwirtschaft. Sie hat mehr 

Vertrauen, dass die notwendigen Rahmenbedingungen 

kommen, und kann entsprechend investieren. Zweitens 

ermöglicht das einen transparenteren politischen Diskurs. 

Man kann dann diskutieren, wie viel Recycling und wie viel 

erneuerbare Energie wir wollen und das in einem Indikator 

quantitativ abbilden, so dass die Politik sich dafür auch 

einsetzen kann.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

Karsten Neuhoff ist Leiter der Abteilung Klimapolitik 

am DIW Berlin 

INTERVIEW

„Emissionsminderungen allein 
sagen kurzfristig nicht viel über 
Klimaschutz aus “
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SOEP Papers Nr. 1147 

2021 | Antonia Birkeneder, Christina Boll

How Causal Is Separation? Lessons Learnt from Endogenous 
Switching Regression Models for Single Mothers’ Economic Strain 
in Germany

Single mothers often experience precarious financial conditions. However, it is not fully 

understood to what extent separation is the cause of these conditions versus being their 

consequence. Estimating an endogenous switching regression model based on a sam-

ple of 626 separated and 5,525 non-separated mothers drawn from the German Socio-

Economic Panel (SOEP) 1984-2018, we disentangle the roles of causation and selection for 

separated mothers’ individual earnings as a measure of economic well-being. Our results indicate that sepa-

rated mothers increase their working hours and sometimes adjust industry in anticipation of the separation 

event and afterwards. Adjusting for these processes that can be considered caused by the upcoming event, 

the positive selection into separation turns negative, while the non-separated are clearly positively selected. 

Thus, comparing average women with mean characteristics, the actually (non-)separated earn lower (higher) 

wages than women who are randomly assigned to a (non-)separation scenario. Additionally, the separated are 

more negatively selected into employment. Robustness checks largely confirm our results against changes 

in sample composition, eliminated group differences in period distribution, and model specification. Thus, our 

data support the notion that both chronic strain and crisis-caused factors diminish single mothers’ economic 

well-being. Unobserved traits associated with lower labor market investments and productivity explain part of 

separated mothers’ economic strain after separation.

www.diw.de/publikationen/soeppapers 

How causal is separation?
Lessons learnt from endogenous switching 
regression models for single mothers’
economic strain in Germany

Antonia Birkeneder and Christina Boll
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DIW aktuell Nr. 65 

2021 | Virginia Sondergeld, Katharina Wrohlich

Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen: Einige 
Unternehmen sind neuem Gesetz bereits zuvorgekommen

Der Bundestag wird voraussichtlich am heutigen Freitag (11. Juni 2021) die 

Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen großer privatwirtschaftlicher Unternehmen 

beschließen. 64 Unternehmen müssten die neue Regelung dann erfüllen, 42 davon 

tun dies bereits, wie die vorliegende Analyse zeigt. Das sind acht Unternehmen mehr 

als zum Zeitpunkt der Einigung einer Arbeitsgruppe der Großen Koalition auf den 

Gesetzentwurf im Herbst 2020. Somit hat das neue geplante Gesetz offenbar bemerk-

enswerte Antizipationseffekte ausgelöst und dazu beigetragen, dass der Frauenanteil in 

den Vorständen der betroffenen DAX-Unternehmen innerhalb eines guten halben Jahres von knapp zwölf 

auf 16 Prozent gestiegen ist. Zuvor vergingen für einen Anstieg in dieser Größenordnung fünf Jahre. Infolge 

des neuen Gesetzes könnte es noch weiter bis auf 21 Prozent nach oben gehen. Allerdings haben einige 

Unternehmen mit der Berufung einer Frau ihren Vorstand gleichzeitig vergrößert, was den Anstieg des 

Frauenanteils abschwächt.

www.diw.de/de/diw_01.c.620241.de/publikationen/diw_aktuell.html 
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Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen:  
Einige Unternehmen sind neuem Gesetz  

bereits zuvorgekommen 
Von Virginia Sondergeld und Katharina Wrohlich 

Der Bundestag wird voraussichtlich am heutigen Freitag (11. Juni 2021) die Mindestbeteiligung 
von Frauen in Vorständen großer privatwirtschaftlicher Unternehmen beschließen. 64 Unterneh-
men müssten die neue Regelung dann erfüllen, 42 davon tun dies bereits, wie die vorliegende 
Analyse zeigt. Das sind acht Unternehmen mehr als zum Zeitpunkt der Einigung einer Arbeits-
gruppe der Großen Koalition auf den Gesetzentwurf im Herbst 2020. Somit hat das neue geplante 
Gesetz offenbar bemerkenswerte Antizipationseffekte ausgelöst und dazu beigetragen, dass der 
Frauenanteil in den Vorständen der betroffenen DAX-Unternehmen innerhalb eines guten halben 
Jahres von knapp zwölf auf 16 Prozent gestiegen ist. Zuvor vergingen für einen Anstieg in dieser 
Größenordnung fünf Jahre. Infolge des neuen Gesetzes könnte es noch weiter bis auf 21 Prozent 
nach oben gehen. Allerdings haben einige Unternehmen mit der Berufung einer Frau ihren Vor-
stand gleichzeitig vergrößert, was den Anstieg des Frauenanteils abschwächt. 

Seit mehr als sechs Jahren gibt es in Deutschland eine gesetzliche Geschlechterquote für Aufsichts-
räte großer börsennotierter Unternehmen. Solche, die börsennotiert und paritätisch mitbestimmt 
sind, müssen in ihren Aufsichtsräten einen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent erfüllen.1 Ähnli-
che Vorgaben für Vorstände großer Unternehmen gibt es in Deutschland bislang nicht.  

Im Frühjahr 2020 legten die damalige Bundesfrauenministerin Franziska Giffey und die Bundesjus-
tizministerin Christine Lambrecht einen Gesetzentwurf vor, der erstmals in Deutschland eine gesetz-
liche Vorgabe zur Beteiligung von Frauen in den Vorständen privatwirtschaftlicher Unternehmen 
vorsieht. Mehr als ein halbes Jahr lang schien es, als gäbe es zwischen den Regierungsparteien 
CDU/CSU und SPD keine Einigung zu diesem Gesetzesvorschlag. Insbesondere in Unionskreisen 
wurde eine gesetzliche Mindestbeteiligung als ein zu massiver Eingriff in die unternehmerische Frei-
heit gewertet.2 Im November 2020 kam dann die für viele überraschende Nachricht: Eine vom Koali-
                                                      
1 Nähere Details zu den Regelungen der Geschlechterquote für Aufsichtsräte finden sich zum Beispiel in Anja Kirsch und Katharina 
Wrohlich (2021): Mehr Frauen in Spitzengremien großer Unternehmen, Dynamik aber verhalten – Gesetzliche Vorgabe könnte 
Schwung bringen. DIW Wochenbericht Nr. 3, 21–34 (online verfügbar; abgerufen am 8. Juni 2021. Dies gilt auch für alle anderen 
Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt). 
2 Vgl. Heike Anger (2020): Unternehmen unterstützen Frauenquote für Vorstände. Handelsblatt Online vom 8. Juni 2020 (online 
verfügbar). 
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2021 | Jule Adriaans, Philipp Eisnecker, Martin Kroh, Simon Kühne

Corona-Pandemie: Vertrauensvolle Menschen sind eher zur 
Impfung bereit und halten sich eher an AHA-Regeln

In von Unsicherheit geprägten Zeiten wie der COVID-19-Pandemie ist Vertrauen in die 

Mitmenschen eine wichtige gesellschaftliche Ressource: Denn die Pandemie kann nicht 

durch einzelne Institutionen oder Personen, sondern nur durch breite gesellschaftliche 

Kooperation überwunden werden. Wie aktuelle Ergebnisse der SOEP-CoV-Studie zeigen, 

ist das Vertrauen in andere auch in Zeiten der Pandemie in Deutschland sehr hoch und 

zwischen 2020 und 2021 sogar noch angestiegen. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig 

dieses Vertrauen ist: Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist deutlich größer bei 

Menschen, die ihren Mitmenschen starkes Vertrauen entgegenbringen. Und wer ein ausgeprägtes Vertrauen 

in seine Mitmenschen hat, hält eher die AHA-Regeln ein, um COVID-19 zu verhindern.

www.diw.de/de/diw_01.c.620241.de/publikationen/diw_aktuell.html 
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Corona-Pandemie: Vertrauensvolle Menschen sind 
eher zur Impfung bereit und halten 

 sich eher an AHA-Regeln 
Von Jule Adriaans, Philipp Eisnecker, Martin Kroh und Simon Kühne 

In von Unsicherheit geprägten Zeiten wie der COVID-19-Pandemie ist Vertrauen in die Mitmen-
schen eine wichtige gesellschaftliche Ressource: Denn die Pandemie kann nicht durch einzelne In-
stitutionen oder Personen, sondern nur durch breite gesellschaftliche Kooperation überwunden 
werden. Wie aktuelle Ergebnisse der SOEP-CoV-Studie zeigen, ist das Vertrauen in andere auch in 
Zeiten der Pandemie in Deutschland sehr hoch und zwischen 2020 und 2021 sogar noch angestie-
gen. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig dieses Vertrauen ist: Die Bereitschaft, sich impfen zu 
lassen, ist deutlich größer bei Menschen, die ihren Mitmenschen starkes Vertrauen entgegenbrin-
gen. Und wer ein ausgeprägtes Vertrauen in seine Mitmenschen hat, hält eher die AHA-Regeln ein, 
um COVID-19 zu verhindern. 

Für den Erfolg von Regeln wie „Abstand halten“ ist es wichtig, dass sich nicht nur einzelne, sondern 
die meisten Menschen daran halten. Wenn Menschen das ihren Mitmenschen nicht zutrauen, kann 
sie das ebenfalls nachlässig machen, nach dem Motto: „Es bringt ja so wie so nichts!“ Ähnliches gilt 
für das Impfen: Nur wenn sich genügend Bürger und Bürgerinnen impfen lassen, kann die von vielen 
als Ziel angesehene Herdenimmunität erreicht werden. Denkt jemand, die anderen seien sogenannte 
TrittbrettfahrerInnen, die sich selbst nicht impfen lassen, aber von Herdenimmunität profitieren 
möchten, dann sinkt auch die eigene Impfbereitschaft. Vertrauen in die Mitmenschen könnte daher 
eine wichtige Rolle bei der Eindämmung der Pandemie spielen. 

Es gibt unterschiedliche Erwartungen, wie sich gesellschaftliche Krisen auf den sozialen Zusammen-
halt auswirken. So stärkten zahlreiche spontane Hilfsprojekte für besonders vulnerable Personen wie 
etwa SeniorInnen und Senioren während der COVID-19-Lockdowns die Hoffnung, dass die Krise sich 
positiv auf das zwischenmenschliche Vertrauen auswirkt.1 Es ist aber auch bekannt, dass Krisen2 dazu 

 

1 Experimentell wurde beispielsweise gezeigt, dass Stresssituationen zu erhöhtem Vertrauen und kooperativerem Verhalten 
bezüglich anderen VersuchsteilnehmerInnen führen. Vgl. Bernadette von Dawans et al. (2012): The Social Dimension of Stress 
Reactivity: Acute Stress Increases Prosocial Behavior in Humans. Psychological Science 23(6) (doi: 0.1177/0956797611431576). 
2 So war etwa die persönliche Betroffenheit von der Finanzkrise ab 2008 mit einem Rückzug hin zur eigenen Gruppe verbunden, 
wohingegen Vertrauen gegenüber Fremden zurückging. Vgl. Ginés Navarro-Carrillo et al. (2018): Do Economic Crises Always 
Undermine Trust in Others? The Case of Generalized, Interpersonal, and In-Group Trust. Frontiers in Psychology 9:1955 (doi: 
10.3389/fpsyg.2018.01955). 

DIW aktuell Nr. 67 

2021 | Theresa Entringer, Hannes Kröger

Weiterhin einsam und weniger zufrieden – Die Covid-19-
Pandemie wirkt sich im zweiten Lockdown stärker auf das 
Wohlbefinden aus

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie und des ersten Lockdowns wurde vermutet, dass 

die Krise mit einer starken psychischen Belastung der Bevölkerung einhergehen würde. 

Im zweiten, deutlich längeren, Lockdown wurden diese Befürchtungen noch größer. Denn 

viele sahen dadurch die psychische Gesundheit der in Deutschland lebenden Menschen 

akut bedroht. Wie aktuelle Ergebnisse der SOEP-CoV-Studie zeigen, waren diese Sorgen 

zumindest teilweise begründet. So blieb während des zweiten Lockdowns die Einsamkeit unverändert 

hoch und die Lebenszufriedenheit sank. Sollte die ökonomische Unsicherheit steigen oder der Alltag der 

Menschen anhaltend durch die Krise beeinträchtigt bleiben – etwa durch einen weiteren Lockdown – ist 

anzunehmen, dass sich auch die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden verschlechtern. Daher sollten 

schon jetzt Konzepte erarbeitet werden, damit Betroffene möglichst einfach und ausreichend Zugang zu 

Psychotherapien und anderen Hilfsangeboten erhalten. Dabei wäre es ratsam, insbesondere Frauen, jüngere 

Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen, die während des zweiten Lockdowns 

besonders stark seelisch gelitten haben.
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Weiterhin einsam und weniger zufrieden –  
Die Covid-19-Pandemie wirkt sich im zweiten Lock-

down stärker auf das Wohlbefinden aus  
Von Theresa Entringer und Hannes Kröger 

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie und des ersten Lockdowns wurde vermutet, dass die Krise 
mit einer starken psychischen Belastung der Bevölkerung einhergehen würde. Im zweiten, deutlich 
längeren, Lockdown wurden diese Befürchtungen noch größer. Denn viele sahen dadurch die psy-
chische Gesundheit der in Deutschland lebenden Menschen akut bedroht. Wie aktuelle Ergebnisse 
der SOEP-CoV-Studie zeigen, waren diese Sorgen zumindest teilweise begründet. So blieb während 
des zweiten Lockdowns die Einsamkeit unverändert hoch und die Lebenszufriedenheit sank. Sollte 
die ökonomische Unsicherheit steigen oder der Alltag der Menschen anhaltend durch die Krise be-
einträchtigt bleiben – etwa durch einen weiteren Lockdown – ist anzunehmen, dass sich auch die 
psychische Gesundheit und das Wohlbefinden verschlechtern. Daher sollten schon jetzt Konzepte 
erarbeitet werden, damit Betroffene möglichst einfach und ausreichend Zugang zu Psychothera-
pien und anderen Hilfsangeboten erhalten. Dabei wäre es ratsam, insbesondere Frauen, jüngere 
Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen, die während des zweiten 
Lockdowns besonders stark seelisch gelitten haben. 

Am 2. November 2020 begann der Lockdown „light“ in Deutschland, der nach mehreren Verschär-
fungen im Mai 2021 endete. Aus einer zweiten Erhebung der SOEP-CoV-Studie auf Basis der Lang-
zeitbefragung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) im Januar und Februar 2021 lassen sich nun erste 
Ergebnisse über die Entwicklung der selbstberichteten psychischen Gesundheit und des Wohlbefin-
dens der in Deutschland lebenden Menschen zu dieser Zeit ablesen. Dabei wird der sehr lange zweite 
Lockdown mit dem ersten Lockdown im Jahr 20201, aber auch mit den Jahren vor der Corona-Pande-
mie verglichen2. 

Einsamkeit beschreibt eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen 
sozialen Beziehungen. Wird die Einsamkeit chronisch, geht sie mit schwerwiegenden Folgen für die 
psychische und physische Gesundheit einher. Bereits im ersten Lockdown war die Einsamkeit der in 

 

1 Zur Lage der psychischen Gesundheit im ersten Lockdown, siehe: Entringer,Theresa, Kröger, Hannes (2020): Einsam, aber 
resilient – Die Menschen haben den Lockdown besser verkraftet als vermutet. DIW aktuell (46). 
2 Für Analysen, die spezielle Ost/West-Unterschiede untersuchen, siehe: Liebig, Stefan, Buchinger, Laura, Entringer, Theresa, 
Kühne, Simon (2020). DIW Berlin: Ost- und Westdeutschland in der Corona-Krise: Nachwendegeneration im Osten erweist sich als 
resilient. DIW Wochenbericht, 38, 721-729. https://doi.org/10.18723/diw_wb:2020-38-5 

Einsamkeit unverändert hoch, Lebenszufriedenheit sinkt 
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2021 | Lukas Boer, Lukas Menkhoff

Die globalisierte deutsche Wirtschaft: Im Wahlkampf 
vernachlässigt!

Die deutsche Wirtschaft ist stark globalisiert. Insofern hat Deutschland ein besonders 

großes Interesse an einer florierenden internationalen Wirtschaft, deren Zukunft jedoch 

aufgrund sich wandelnder Akteure und ihrer Rollen in Frage steht. In einem deutlichen 

Kontrast zur Bedeutung für den deutschen Wohlstand steht die Bedeutung des Themas in 

den Programmen der größeren Parteien zur Bundestagswahl 2021: Die Weltwirtschaft nim-

mt nicht viel Platz ein, angesprochen werden vorwiegend binnenwirtschaftliche Themen 

und Aussagen zu internationalen Abkommen bleiben unvollständig. Dabei wäre es für die 

WählerInnen wichtig zu wissen, welche langfristige Strategie Deutschland in der Weltwirtschaft verfolgen 

möchte.
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Die globalisierte deutsche Wirtschaft:  
Im Wahlkampf vernachlässigt! 

Von Lukas Boer und Lukas Menkhoff  

 
 
Die deutsche Wirtschaft ist stark globalisiert. Insofern hat Deutschland ein besonders großes Inte-
resse an einer florierenden internationalen Wirtschaft, deren Zukunft jedoch aufgrund sich wan-
delnder Akteure und ihrer Rollen in Frage steht. In einem deutlichen Kontrast zur Bedeutung für 
den deutschen Wohlstand steht die Bedeutung des Themas in den Programmen der größeren Par-
teien zur Bundestagswahl 2021: Die Weltwirtschaft nimmt nicht viel Platz ein, angesprochen wer-
den vorwiegend binnenwirtschaftliche Themen und Aussagen zu internationalen Abkommen blei-
ben unvollständig. Dabei wäre es für die WählerInnen wichtig zu wissen, welche langfristige Stra-
tegie Deutschland in der Weltwirtschaft verfolgen möchte. 

Die Corona-Krise hat noch einmal verdeutlicht, wie stark viele Länder der Welt, und so auch Deutsch-
land, in die globale Arbeitsteilung eingebunden sind. Als Nachteil dieser Einbindung fehlte es 2020 
zum Beispiel an einfachen medizinischen Masken aus Asien und 2021 gibt es Auseinandersetzungen 
um die internationale Verteilung von Impfstoffen. Beides motiviert dazu, wieder mehr auf nationale 
beziehungsweise regionale europäische Autonomie zu achten und damit die Globalisierung ein wenig 
zurückzudrehen. 

Ein Vorteil der globalisierten Wirtschaft war allerdings im vergangenen Jahr der Risikoausgleich, da 
die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, China und die USA, schneller als Europa aus der Krise 
gekommen sind. Ihre wirtschaftliche Erholung stimulierte die deutschen Exporte und sorgte dafür, 
dass Deutschland in der Krise geringer schrumpft als andere europäische Volkswirtschaften, die we-
niger international eingebunden sind.1 Diese starke Einbindung ist eine Besonderheit der deutschen 
Volkswirtschaft. 

 

                                                   
1 Claus Michelsen et al. (2021), Deutsche Wirtschaft zwischen Lockdown und Normalität: Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung 
im Frühjahr 2021, DIW Wochenbericht 11, S. 190-208 [online verfügbar]. 
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Prozent. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 stabilisiert sich für Männer die Wahrscheinlichkeit, 
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Corona-Pandemie drängt Selbstständige vermehrt zur 
Geschäftsaufgabe – Frauen stärker betroffen  

Von Alexander S. Kritikos, Daniel Graeber und Johannes Seebauer 

Die COVID-19-Pandemie führte im Jahr 2020 für viele Selbstständige zu einem negativen Einkom-
mensschock. Wie hat sich die Pandemie im weiteren Verlauf auf die Bereitschaft ausgewirkt, in 
dieser Erwerbsform zu verbleiben? Während im Jahr 2019 noch rund 85 Prozent der im Vorjahr 
Selbstständigen weiterhin einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen, trifft dies zu Beginn der Pan-
demie im Frühjahr 2020 nur noch auf rund drei Viertel zu. Zudem erhöht sich der Anteil der vor-
mals Selbstständigen, die ihr Geschäft aufgeben und auch nicht in eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung wechseln, von neun auf 15 Prozent. In den ersten beiden Monaten des Jahres 
2021 stabilisiert sich für Männer die Wahrscheinlichkeit, selbständig zu bleiben, bei Frauen nimmt 
sie hingegen weiter ab. 

Der Schock der COVID--Pandemie im Jahr  hat die in Deutschland rund vier Millionen Selbst-
ständigen, von denen etwas mehr als ein Drittel Frauen sind, besonders stark getroffen. Mehr als die 
Hälfte aller Selbstständigen verzeichnete im Frühjahr  starke Einkommensverluste, darunter 
selbstständige Frauen häufiger ( Prozent) als selbstständige Männer ( Prozent).1  Diese Studie 
geht der Frage nach, wie sich die Pandemie in ihrem weiteren Verlauf generell auf den Verbleib in 
Selbstständigkeit ausgewirkt hat. Dabei werden auch die unterschiedlichen Entwicklungen bei selbst-
ständigen Frauen und Männern in den Blick genommen. 

Entsprechende Analysen werden auf Grundlage der Langzeitbefragung des Sozio-oekonomischen Pa-
nels (SOEP) am DIW Berlin durchgeführt, die durch die aktuelle SOEP-CoV-Befragung ergänzt wird. 
Bei Letzterer handelt es sich um eine innovative – in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld 
entwickelte - telefonische Zusatzbefragung jeweils einer Person in SOEP-Haushalten.2 Dabei werden 
neben Auskünften zur COVID--Pandemie weitere Fragen erhoben, zu denen bereits Informationen 
aus den vorausgegangenen Jahren im SOEP vorliegen. Die an der SOEP-CoV-Studie teilnehmenden 
Personen wurden in zwei Wellen befragt. Die erste Welle umfasst den Zeitraum von April bis Juli , 

 
1 Vgl. Alexander S. Kritikos, Daniel Graeber und Johannes Seebauer (2020): Corona-Pandemie wird zur Krise für Selbstständige. 
DIW aktuell 47 (online verfügbar); Daniel Graeber, Alexander S. Kritikos und Johannes Seebauer (2021): Covid-19: a crisis of the 
female self-employed, Journal of Population Economics (online verfügbar); sowie Johannes Seebauer, Alexander S. Kritikos und 
Daniel Graeber (2021): Warum vor allem weibliche Selbstständige Verliererinnen der Covid-19-Krise sind. DIW Wochenbericht 
15/2021 (online verfügbar);  
2 Das SOEP ist eine repräsentative jährliche Wiederholungsbefragung privater Haushalte, die seit 1984 durchgeführt wird (vgl. 
Goebel et al. (2019): The German Socio-Economic Panel (SOEP). Das SOEP enthält eine Vielzahl an Informationen zu den Befragten 
– auf Individual- und Haushaltsebene. Hierzu zählen neben soziodemografischen Charakteristika (Haushaltszusammensetzung, 
Wohnort, Alter und Geschlecht der Haushaltsmitglieder, Einkommen etc.) Informationen zum Erwerbsstatus (Arbeitszeit, Branche, 
Erwerbseinkommen, Anzahl der Beschäftigten im Betrieb, etc.) sowie Fragen zu Gesundheit, Sorgen oder Lebenszufriedenheit.  
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SPD, Grüne und FDP nähern sich derzeit schneller an, als viele 

erwartet haben. Allen voran Grüne und FDP sind sich bereits 

erstaunlich einig über die Zielsetzung der Regierungspolitik in 

den kommenden vier Jahren. Klimaschutz, digitale Transforma-

tion und Umbau der Sozialsysteme sind drei der wichtigsten 

Prioritäten aller Beteiligten. Das größte Problem dürfte weniger 

das Überwinden der inhaltlichen Differenzen sein als vielmehr 

die Geschwindigkeit und Entschiedenheit, mit der die neue 

Bundesregierung ihre Politik umsetzen wird.

Aber der Reihe nach: Auf der einen Seite steht die FDP, die 

großes Vertrauen in den Markt setzt. Beim Klimaschutz möchte 

sie lieber den CO2-Preis als leitendes marktwirtschaftliches 

Instrument statt Verbote und Regeln vonseiten des Staates. 

Der dauerhaften Erhöhung der Schulden und Veränderung der 

Schuldenbremse steht sie skeptisch gegenüber. Und bei den 

Sozialsystemen legt sie einen höheren Wert auf das „Fordern“ als 

auf das „Fördern“. Auf der anderen Seite stehen die beiden Par-

teien links der Mitte, SPD und Grüne, die eine aktive und gestal-

tende Rolle beim Staat sehen, der nicht nur Marktmechanismen 

gewährleisten, sondern auch bei Regulierung und Förderung 

eine klare Richtung vorgeben müsse. Das gilt bei der Klimapolitik 

genauso wie in der Finanzpolitik und der Sozialpolitik. 

Natürlich sind die Beschreibungen dieser zwei Positionen sehr 

vereinfachend und schematisch, aber sie treffen den Kern und 

sind wichtig, um viele der Meinungsunterschiede in den Koaliti-

onsverhandlungen einordnen zu können. Die gute Nachricht ist, 

dass diese Differenzen nicht nur lösbar sind, sondern dass bei-

de Seiten durchaus gute Argumente haben. Eine kluge Kombi-

nation beider Pole könnte zu einem deutlich überzeugenderen 

und inklusiveren Regierungsprogramm führen als eine Seite 

allein. Denn Staat und Markt stehen sich nicht gegensätzlich 

gegenüber. Ganz im Gegenteil, alle der genannten Herausforde-

rungen werden nur mit einer klugen Symbiose zwischen Staat 

und Markt gemeistert werden können – zwischen Regulierung 

und Fördern auf der einen Seite und Wettbewerb und Inno

vation auf der anderen Seite.

So könnten die von der FDP geforderten Steuersenkungen für 

Unternehmen ein gutes Instrument sein, private Investitionen 

in die ökologische und digitale Transformation anzustoßen. Der 

Staat kann dabei mit seinen Investitionen in Infrastrukturen 

und Grundlagenforschung, wie SPD und Grüne immer wieder 

betonen, eine wichtige unterstützende Rolle spielen. Ähnliches 

gilt für die Europapolitik, bei der ein Festhalten an den europä

ischen Schuldenregeln vereinbar wäre mit einer eigenen fiskali

schen Kapazität. In der Arbeitsmarktpolitik könnte ein Mindest-

lohn von zwölf Euro (wie ihn Grüne und SPD wollen) durchaus 

sinnvoll mit einer Initiative für Qualifizierung und Deregulierung 

kombiniert werden (wie es vor allem die FDP fordert).

Ungleich größer ist die Gefahr, dass die neue Bundesregierung 

die notwendige Transformation zu zaghaft und langsam angeht. 

Denn was sie in den kommenden vier Jahren nicht umsetzt, 

werden künftige Regierungen kaum mehr korrigieren können. 

Große wirtschaftliche Reformen haben in der Regel am besten 

funktioniert, wenn sie schnell und umfassend umgesetzt wur-

den. Beispielsweise der Kohleausstieg, der schon seit 50 Jahren 

in Planung ist. Er kostet Staat, Menschen und Unternehmen 

riesige Summen, hat die Umwelt und das Klima viel zu lange 

viel zu stark belastet, und die direkt betroffenen Menschen und 

Regionen befinden sich heute in keiner guten Lage. Die Reform 

zu verschleppen, hatte also für keine Seite Vorteile. Das gilt 

beispielsweise auch für die digitale Transformation. 

Die entscheidende Frage für die neue Bundesregierung wird 

daher sein, ob sie genug Mut und politischen Willen aufbringt, 

die notwendigen Veränderungen schnell und überzeugend 

genug umzusetzen. Dies erfordert ein massives privates und 

öffentliches Investitionsprogramm mit ambitionierten Zielen. 

Nicht die inhaltlichen Prioritäten der neuen Bundesregierung 

werden entscheidend für einen langfristigen Erfolg der ökologi-

schen und digitalen Transformation sein, sondern der Mut, die 

Geschwindigkeit und die Entschiedenheit der Umsetzung.

Dieser Beitrag ist in einer längeren Version am 1. Oktober 2021 als Kolumne 
bei ZEIT Online erschienen.

Marcel Fratzscher, Präsident des DIW Berlin.  
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